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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1978

Norm

ABGB §833 D3

Rechtssatz

Der Nutzwert der von den Miteigentümern gemieteten Wohnungen kann nicht bei der Berechnung der Mietwerte

zwecks Gewinnung einer Grundlage für die bezüglich der frei verfügbaren Räume nach den Miteigentumsquoten

vorzunehmende Benützungsregelung berücksichtigt werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 646/78

Entscheidungstext OGH 22.06.1978 6 Ob 646/78

1 Ob 2179/96i

Entscheidungstext OGH 26.07.1996 1 Ob 2179/96i

Beisatz: Wohnungen, die die Parteien bereits in dem Zeitpunkt, als sie Miteigentümer des Hauses wurden,

gemietet hatten, sind nicht in das Benützungsregelungsverfahren einzubeziehen. Der Außerstreitrichter kann

über die Benutzung dieser Wohnungen, weil sie nicht frei verfügbar sind, nicht rechtsgestaltend entscheiden. (T1)
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